
Gemäß & 53 Abs. 4 GOG 
' 

an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten August Wöginger, Sigrid Maurer, BA, Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob 
Schwarz, 

und Kolleginnen und Kollegen 

zum Gesetzentwurf im Bericht des Budgetausschusses 1563 der Beilagen über den Antrag 2662/A 
betreffend ein Teuerungs-Entlastungspaket 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert: 

§ 124b Z 407 in der Fassung der Z 3 lit. c lautet: 
„407. Hat ein Steuerpflichtiger Anspruch auf einen der Absetzbeträge nach § 33 Abs . 5 oder 6 und hat 

er keine außerordentliche Einmalzahlung gemäß § 772a ASVG, § 400a GSVG, § 394a BSVG, 
§ 95h PG 1965 und § 60 Abs. 19 BB-PG erhalten, so steht ihm für das Kalenderjahr 2022 im Wege 
der Einkommensteuerveranlagung ein Teuerungsabsetzbetrag in Höhe von 500 Euro zu. Für die 
Berücksichtigung des Teuerungsabsetzbetrages gilt: 

a) Bei Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag steht der Teuerungsabsetzbetrag bis zu einem 
Einkommen von 18 200 Euro im Kalenderjahr zu und vermindert sich zwischen Einkommen 
von 18 200 Euro und 24 500 Euro gleichmäßig einschleifend auf null. Abweichend von § 33 
Abs. 8 Z 2 sind für das Kalenderjahr 2022 70% der Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 
Z 3 lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen) und des § 16 Abs. 1 Z 4 und 5, höchstens aber 
1 550 Euro, rückzuerstatten. 

b) Bei Anspruch auf einen der Absetzbeträge gemäß§ 33 Abs. 6 steht der Teuerungsabsetzbetrag 
bis zu laufenden Pensionseinkünften von 20 500 Euro im Kalenderjahr zu und vermindert sich 
zwischen laufenden Pensionseinkünften von 20 500 Euro und 25 500 Euro gleichmäßig 
einschleifend auf null. Abweichend von § 33 Abs. 8 Z 3 sind für das Kalenderjahr 2022 100% 
der Werbungskosten im Sinne des§ 16 Abs. 1 Z 4, höchstens aber 1 050 Euro, rückzuerstatten. 
Bei Anspruch auf einen Pensionistenabsetzbetrag ist der Teuerungsabsetzbetrag zusätzlich zu 
den Absetzbeträgen gemäß § 66 Abs. 1 bei der Berechnung der Lohnsteuer z berücksichtigen. 
Die pensionsauszahlende Stelle hat für die Pensionsbezieher eine Aufrollung gemäß § 77 Abs . 3 
so bald wie möglich, jedoch spätestens bis 30. September 2022 durchzuführen." 

Art. 4 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Im § 771 Abs. 3 in der Fassung der Z 5 wird der Ausdruck „zusammen mit der (höchsten) laufenden 
Pensionszahlung (mit dem Übergangsgeld) zum 1. September 2022" durch den Ausdruck „zusammen mit 
der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 bzw. zusammen mit dem 
Übergangsgeld zum 30. September 2022" ersetzt. 

b) Nach der Z 5 wird folgende Z 6 angefügt: 

»6. Nach§ 772 wird folgender § 772a samt Überschrift angefügt: 

„Außerordentliche Einmalzahlung 

§ 772a. ( 1) Personen, die im August 2022 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine außerordentliche Einmalzahlung. Die 
außerordentliche Einmalzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen 
Höhe des Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozent~atz (Betrag): 

nicht mehr als 960 € 14,2% des Gesamt ensionseinkommens 

/ 
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über 960 €bis zu 1 199,99 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 14,2% auf 41 ,67% 
linear ansteigt 

J 200 €bis ZU J 799,99 € 500€ 

1 800 € bis zu 2 250 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 27,77% auf 0% 
linear absinkt 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. August 2022 in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, die 
Ausgleichszulage sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. August 2022 durch die Anwendung 
des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind 
heranzuziehen: 

!. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 264 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach § 264 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen 
der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

(3) Die außerordentliche Einmalzahlung nach Abs. 1 ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber 
zusammen mit der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 auszuzahlen. Diese 
Zuständigkeit wird durch eine später erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht 
berührt. 

(4) Die außerordentliche Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 292 Abs. 3. 
Von der außerordentliche Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie 
ist von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar."« 

Art. 5 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die Anordnung erhält die Bezeichnung „l.". 

b) Im § 400 Abs. 2 in der Fassung der Z 1 wird der Ausdruck „zusammen mit der (höchsten) laufenden 
Pensionszahlung (mit dem Übergangsgeld) zum 1. September 2022" durch den Ausdruck „zusammen mit 
der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 bzw. zusammen mit dem 
Übergangsgeld zum 30. September 2022" ersetzt. 

c) Nach der Z 1 wird folgende Z 2 angefügt: 

»2. Nach§ 400 wird fo lgender§ 400a samt Überschrift angefügt: 

„Außerordentliche Einmalzahlung 

§ 400a. (!) Personen, die im August 2022 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine außerordentliche Einmalzahlung. Die 
außerordentliche Einmalzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen 
Höhe des Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozentsatz (Betrag): 

nicht mehr als 960 € 14,2% des Gesamtpensionseinkommens 

über 960 € bis zu 1 199,99 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 14,2% auf 41 ,67% 
linear ansteigt 

1 200 €bis zu 1 799,99 € 500€ 

1 800 € bis zu 2 250 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 27,77% auf 0% 
linear absinkt 
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(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31 . August 2022 in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, die 
Ausgleichszulage sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31 . August 2022 durch die Anwendung 
des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensions~inkommen sind 
heranzuziehen: 

1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 145 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach§ 145 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen 
der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

(3) Die außerordentliche Einmalzahlung nach Abs. 1 ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber 
zusammen mit der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 a szuzahlen. Diese 
Zuständigkeit wird durch eine später erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht 
berührt. 

(4) Die außerordentliche Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne es § 149 Abs. 3. 
Von der außerordentliche Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie 
ist von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar."« 

Art. 6 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die Anordnung erhält die Bezeichnung „1.". 

b) Im§ 394 Abs. 2 in der Fassung der Z 1 wird der Ausdruck „zusammen mit der (hö:hsten) laufenden 
Pensionszahlung (mit dem Übergangsgeld) zum 1. September 2022" durch den Ausdruck „zusammen mit 
der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 bzw. zusa men mit dem 
Übergangsgeld zum 30. September 2022" ersetzt. 

c) Nach der Z 1 wird folgende Z 2 angefügt: 

»2. Nach§ 394 wird folgender§ 394a samt Überschrift angefügt: 

„Außerordentliche Einmalzahlung 

§ 394a. (1) Personen, die im August 2022 Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, gebührt eine außerordentliche Ein alzahlung. Die 
außerordentliche Einmalzahlung beläuft sich bei Zutreffen der in der linken Spalte genannten monatlichen 
Höhe des Gesamtpensionseinkommens auf den in der rechten Spalte genannten Prozentsatz (Betrag): 

nicht mehr als 960 € 14,2% des Gesamtpensionseinkommens 

über 960 €bis zu 1 199,99 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 14,2% auf 41 ,67% 
linear ansteigt 

1 200 €bis zu 1 799,99 € 500€ 

1 800 €bis zu 2 250 € Prozentsatz des Gesamtpensionseinkommens, der 
zwischen den genannten Werten von 27,77% auf 0% 
linear absinkt 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 31. August 2022 in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie 
der Bestimmungen nach§ 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Ki derzuschüsse, die 
Ausgleichszulage sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. August 2022 durch die Anwendung 
des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind 
heranzuziehen : 
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1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen der 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 136 Abs. 6 oder einer 
Verminderung nach§ 136 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im August 2022 bei Zutreffen 
der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

(3) Die außerordentliche Einmalzahlung nach Abs. 1 ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber 
zusammen mit der (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. September 2022 auszuzahlen. Diese 
Zuständigkeit wird durch eine später erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung nach Abs. 1 nicht 
berührt. 

(4) Die außerordentliche Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 140 Abs. 3. 
Von der außerordentliche Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten. Sie 
ist von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar."« 

Art. 10 (Änderung des Pensionsgesetzes 1965) wird wie folgt geändert: 

a) Die Anordnung erhält die Bezeichnung „1.". 

b) Nach der Z 1 wird folgende Z 2 angefügt: 

»2. Nach§ 95g wird folgender§ 95h samt Überschrift eingefügt: 

„Außerordentliche Einmalzahlung 

§ 95h. § 772a ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Gesamtpensionseinkommen einer Person entsprechend dem § 41 Abs. 7 zum Anspruchszeitpunkt 
31. August 2022 zu bilden ist."« 

Art. 11 (Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Die Anordnung erhält die Bezeichnung „1.". 

b) Nach der Z 1 wird folgende Z 2 angefügt: 

»2. Dem § 60 wird nach Abs. 18 folgender Abs. 19 angefügt: 

„(19) § 772a ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Gesamtpensionseinkommen einer Person die Leistungen dieses Bundesgesetzes sowie die in § 41 Abs. 7 
Pensionsgesetz 1965 genannten Leistungen zum Anspruchszeitpunkt 31. August 2022 umfasst."« 

Begründung 
Zu Art. 1 (§ 124b Z 407 EStG 1988): 

Damit die Entlastung bei Pensionisten und Pensionistinnen schnellstmöglich ankommt, soll anstatt des 
Teuerungsabsetzbetrages eine außerordentliche Einmalzahlung (gemäß § 772a ASVG, § 400a GSVG, 
§ 394a BSVG, § 95h PG 1965 und § 60 Abs. 19 BB-PG) implementiert werden. Damit es zu keiner 
Doppelbegünstigung kommt, muss das EStG 1988 dahingehend angepasst werden, dass jene 
Pensionsbezieher vom Teuerungsabsetzbetrag ausgeschlossen sind, die über diese außerordentliche 
Einmalzahlung bereits eine Teuerungsabgeltung erhalten haben. 

Zu Art. 4 lit. a, Art. 5 lit. b und Art. 6 Iit. b (§ 771 Abs. 3 ASVG; § 400 Abs. 2 GSVG; § 394 Abs. 2 
BSVG): 

Die Auszahlung des Teuerungsausgleichs an die Bezieher/innen von Übergangsgeld ist an umfangreiche 
technische Anpassungen geknüpft und daher erst mit 30. September 2022 umsetzbar. 

Zu Art. 2 lit. b, Art. 5 lit. c, Art. 6 lit. c, Art. 10 lit. b und Art. 11 lit. b (§ 772a ASVG; § 400a GSVG; 
§ 394a BSVG; § 95h PG 1965; § 60 Abs. 19 BB-PG): 

Damit die Entlastung bei Pens ionisten und Pensionistinnen schnellstmöglich ankommt, soll anstatt des 

• 

T~erung„b•dzbetrage• eine aoßerncdentliehe fünmalzahl"ng imple tiert ~~ !:) 
~ c ~ 
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